
Bewertung des Entwurfes eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes vor Fluglärm in 
der Umgebung von Flugplätzen durch den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND), die Bundesvereinigung gegen Fluglärm (BVF) und den Verkehrsclub 
Deutschland (VCD), Stand: 22. Juni 2004 

Vorbemerkung: 

Eine abschließende Bewertung des Gesetzentwurfes ist nicht möglich, da sich die Bundesre-
gierung noch nicht auf einen gemeinsamen Entwurf verständigt hat. Die Dissenspunkte berüh-
ren aus Sicht der Umweltverbände allerdings Kernpunkte, die letztendlich darüber entschei-
den, ob das Gesetz als „deutlicher Schritt in die richtige Richtung“ oder „wegen mangelnder 
Substanz abzulehnen“ qualifiziert werden muss.  

Grundsätzliche Bewertung des BMU-Entwurfes: 

Im Folgenden soll der Gesetzentwurf vorläufig bewertet werden. Eine genauere Bewertung 
folgt in wenigen Tagen. Die Dissenspunkte werden einer eigenen Bewertung weiter unten 
unterzogen. 
Das Artikelgesetz enthält Änderungen des Fluglärmgesetzes, Luftverkehrsgesetzes und der 
Luftverkehrs-Ordnung. Die Mehrzahl der vorgeschlagenen Bestimmungen stellen eine deutli-
che Verbesserung gegenüber der bestehenden Rechtslage im Sinne des Umweltschutzes und 
des Gesundheitsschutzes der Fluglärmbetroffenen dar. Die Erwartungen der Umwelt- und 
Lärmschutzverbände an eine grundlegende Reform des Fluglärmrechts erfüllt der Entwurf 
jedoch nicht. Das Fluglärmgesetz bleibt weiterhin ein reines Planungs- und Entschädigungs-
gesetz. Geregelt werden mit dem Gesetz lediglich Erstattungs- und Entschädigungsansprüche 
der Flughafenanwohner sowie die Siedlungsplanung der Kommunen. Das Gesetz liefert aber 
weiterhin keine echten Immissionsschutzgrenzwerte mit entsprechenden Rechtsfolgen, wie 
z.B. Betriebsbeschränkungen oder Lärmkontingentierungen. Damit wurde es versäumt, ein 
besonders wirksames Instrument gesetzlich zu verankern, mit dem sich unzumutbare Flug-
lärmbelastungen auf ein gesundheitlich verträgliches und angemessenes Maß vermindern las-
sen. Durch den Entwurf werden außerdem folgende aus Sicht der Umwelt- und Lärmschutz-
verbände sehr wichtigen Aspekte nicht geregelt: 

1. Die Schaffung einer Rechtsgrundlage zum Erlass von Nachtflugverboten oder Nachtflug-
beschränkungen durch die Landesregierungen. 

2. Die Einführung einer dritten Schutzzone auf der Basis der Endausbauprognosen, die eine 
langfristige Rechtssicherheit schaffen könnte. 

3. Die Einführung der Umweltkapazität als Orientierungs- und Planungsgröße bei Flugha-
fenplanungen. 

4. Die Verpflichtung, an allen Flugplätzen mit Lärmschutzbereich einen Fluglärmschutzbe-
auftragten festzulegen, der den Flugplatzunternehmer und Flugplatznutzer berät, die Ein-
führung lärmarmer Betriebsweisen unterstützt und die Behörden und Flughafenanwohner 
informiert. 

5. Festlegungen von konkreten Lärmminderungsanforderungen an die Fluglotsen, damit we-
sentliche Entscheidungen zur Lärmbelastung nicht – wie bisher – den Fluglotsen im Ta-
gesbetrieb überlassen wird. 

6. Eine klare gesetzliche Regelung, dass der vom Rollen der Luftfahrzeuge auf dem Flug-
platzgelände und dem Betrieb von Triebwerksprobelauf-Anlagen herrührende Lärm nach 
der TA-Lärm zu beurteilen ist.  

7. Die Erweiterung der Rechte für anerkannte Lärmschutz- und Umweltverbände, insbeson-
dere die Einführung eines Verbandsklagerechtes gegen die Festsetzung des Lärmschutzbe-
reiches und gegen Rechtsverordnungen, die An- und Abflugstrecken oder Warteräume für 
einzelne Flugplätze festlegen sowie gegen Planfeststellungsbeschlüsse und Plangenehmi-
gungen über lärmrelevante Vorhaben. 



 
BUND, BVF und VCD gehen davon aus, dass sich einige der oben angesprochenen Defizite 
durch andere Gesetze regeln lassen bzw. geregelt werden müssen. Eine zentrale Bedeutung 
kommt hierbei dem Gesetz zur Umsetzung der EU-Betriebsbeschränkungsrichtlinie1 zu. Die 
Frist für die Umsetzung dieser Richtlinie (März 2004, Federführung liegt beim Bundesver-
kehrsministerium) hat die Bundesregierung bereits untätig verstreichen lassen. Ein Vertrags-
verletzungsverfahren wegen Nichtumsetzung wurde bei der EU bereits angestrengt. Die Um-
welt- und Lärmschutzverbände erwarten hierbei von der Bundesregierung eine anspruchsvolle 
Umsetzung, etwa durch Schaffung einer Rechtsgrundlage zum Erlass von Nachtflugverboten 
oder Nachtflugbeschränkungen durch die Landesregierungen.  
Eine weitere wichtige EU-Richtlinie ist in diesem Zusammenhang die EU-
Öffentlichkeitsrichtlinie2, die bis zum 25. Juni 2005 umgesetzt werden muss. Die Richtlinie 
verlangt die Festlegung eines Anerkennungsverfahrens für Umweltschutzverbände und Ver-
eine, die sich für den Umweltschutz einsetzen sowie die Festlegung eines Verbandsklagerech-
tes für anerkannte Umweltschutzvereine im Zusammenhang mit der Ausarbeitung umweltbe-
zogener Pläne und Programme sowie bei Infrastrukturprojekten, für die eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchgeführt werden muss.   
 
Die Bewertung des Gesetzentwurfes im Detail: 

Folgende Aspekte des Gesetzentwurfes sind positiv zu bewerten: 

• Ausdehnung des Anwendungsbereiches des Fluglärmgesetzes. Nun müssen für folgende 
zusätzlichen Verkehrflughäfen Lärmschutzbereiche festgesetzt werden: Braunschweig, 
Dortmund-Wickede, Essen-Mülheim, Friedrichshafen, Kiel-Holtenau und Siegerland. 
Außerdem müssen künftig für folgende Verkehrslandeplätze mit Fluglinien- oder Pau-
schalflugreisen Lärmschutzbereiche festgesetzt werden: Augsburg, Egelsbach, Kassel-
Calden, Lübeck, Mannheim, Mönchengladbach, Zweibrücken. 

• Die Festlegung von um 5 Dezibel niedrigere Grenzwerte für neue oder wesentlich bau-
lich erweiterte Flugplätze. 

• Eine gesetzliche Definition der „wesentlichen baulichen Erweiterung“ (wenn sie zu ei-
ner Erhöhung der Zahl der Flugbewegungen um 30 % oder zu einer Erhöhung des Pe-
gelwertes an der Grenze der Tag-Schutzzone l um mindestens 3 dB(A) führt), auch 
wenn der VCD die Grenze bereits bei 25 % Erhöhung der Flugbewegungszahlen sieht. 

• Die Einführung von Nachtschutzzonen sowie eines Maximalpegel-Kriteriums bei der 
Festlegung der Nachtschutzzonen, wenn auch an den Werten im Detail Kritik geübt 
werden kann (siehe unten). 

• Die Festlegung der Lärmschutzbereiche auf der Basis der 100-100-Regelung. 
• Die deutlich schärfere Regelung des Verbotes der Errichtung von Wohnungen in der 

Tag- bzw. Nachtschutzzone 1 durch Einführung einer zeitlichen Befristung der Mög-
lichkeit, Wohnungen zu errichten. (Zwar dürfen weiterhin solche Wohnungen errichtet 
werden, wenn dies ein Bebauungsplan oder § 34 Baugesetzbuch zulässt. Allerdings er-
lischt diese Möglichkeit künftig sieben Jahre nach der Festsetzung des Lärmschutzbe-
reiches.) 

• Die Einführung eines Anspruches auf Geldentschädigung für Beeinträchtigungen des 
Außenwohnbereichs bei einem neuen oder wesentlich baulich erweiterten Flugplatz. 

                                                 
1 Richtlinie 2002/30/EG über „Regeln und Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen 
der Gemeinschaft vom 26.März 2002. 
2 Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der 
Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang 
zu Gerichten. 



(Diesen Anspruch sollen künftig Eigentümer eines in der Tag-Schutzzone l gelegenen 
Grundstücks, auf dem bei Festsetzung des Lärmschutzbereichs Einrichtungen wie 
Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime oder Wohnungen errichtet sind oder auf 
dem die Errichtung von baulichen Anlagen zulässig ist, geltend machen können). 

• Leichte Verbesserungen bei den Beteiligungsrechten für anerkannte Lärmschutz- und 
Umweltverbände. So erhalten Lärmschutz- und Umweltverbände ausdrücklich ein An-
hörungsrecht beim Erlass einer Rechtsverordnung zur Festlegung von Schallschutzan-
forderungen für bauliche Anlagen sowie beim Erlass einer Rechtsverordnung, die Art 
und Umfang der erforderlichen Auskünfte durch den Flugplatzhalter und die mit der 
Flugsicherung Beauftragten sowie die Berechnungsmethode für die Ermittlung der 
Lärmbelastung regelt. Neben der Bundesvereinigung gegen Fluglärm können künftig 
auch andere Lärmschutz- und Umweltverbände dem beratenden Ausschuss nach § 32a 
Luftverkehrsgesetz sowie einer Fluglärmkommission angehören. Allerdings fehlen dem 
Entwurf die Festlegung des Verbandsklagerechtes (siehe oben!).  

• Verbesserungen bei der Information der Öffentlichkeit. So sind die Lärmmess- und 
Auswertungsergebnisse für alle zivilen Flugplätze mit Lärmschutzbereich künftig re-
gelmäßig zu veröffentlichen (bislang mussten diese Ergebnisse lediglich den Behörden 
und der Fluglärmkommission mitgeteilt werden). Allerdings wünschen sich die Um-
welt- und Lärmschutzverbände eine solche Pflicht zur Veröffentlichung auch für militä-
rische Flugplätze und Flugplätze ohne Lärmschutzbereich. 

• Ausdehnung der Pflicht zur Installation von Fluglärmüberwachungsanlagen auf alle 
zivilen Flugplätze mit Lärmschutzbereich (und nicht nur – wie bislang – allein auf Ver-
kehrsflughäfen). Allerdings wünschen sich die Umwelt- und Lärmschutzverbände eine 
solche Pflicht zur Veröffentlichung auch für militärische Flugplätze und Flugplätze oh-
ne Lärmschutzbereich. 

• Erweiterung der Pflicht zur Bildung von Fluglärmkommissionen: Künftig müssen an 
allen Verkehrsflughäfen, die dem Fluglinienverkehr angeschlossen sind und für die ein 
Lärmschutzbereich festzusetzen ist, Fluglärmkommissionen eingerichtet werden. Künf-
tig sind demnach auch an folgenden Verkehrsflughäfen Fluglärmkommissionen einzu-
richten: Braunschweig, Dortmund-Wickede, Essen-Mülheim, Friedrichshafen, Kiel-
Holtenau und Siegerland. Nach Auffassung der Umwelt- und Lärmschutzverbände soll-
te diese Pflicht zur Bildung von Fluglärmkommissionen jedoch für alle Flugplätze mit 
Lärmschutzbereichen gelten (also auch Verkehrslandeplätze mit Fluglinien- oder Pau-
schalflugreisen). 

• Erweiterung der Möglichkeiten der Einflussnahme von Bundesumweltministerium und 
Umweltbundesamt: Bestimmte Rechtsverordnungen, wie z.B. zur Regelung von Verhal-
ten im Luftraum und am Boden, zur Regelung von Größe, Lage, Beschaffenheit, Aus-
stattung und des Betriebes von Flugplätzen und zur Genehmigung der Regelungen der 
Entgelte für das Starten, Landen und Abstellen von Luftfahrzeugen, müssen künftig 
vom Bundesverkehrsministerium im Einvernehmen mit dem Bundesumweltministerium 
geregelt werden. Rechtsverordnungen zum Flugverfahren (einschließlich der Flugwege, 
Flughöhen und Meldepunkte), die von besonderer Bedeutung für den Schutz der Bevöl-
kerung vor Fluglärm sind, müssen künftig im Benehmen mit dem Umweltbundesamt er-
lassen werden. 

 
Folgende Regelungen im Gesetzentwurf sind – abgesehen von der bereits oben erwähnten 
Kritik – kritikwürdig: 

• Der Gesetzentwurf enthält auf Drängen des Bundesverkehrsministeriums die Lärmindi-
zes LAeqTag bzw. LAeqNacht statt der europaweit gültigen Indizes Lden und Lnight (auch das 
Bundesumweltministerium wollte ursprünglich die europäischen Indizes in das Gesetz 
einführen). Eine Verwendung der Lärmindizes LAeqTag bzw. LAeqNacht lehnen die Um-



welt- und Lärmschutzverbände ab, da die Verwendung dieser Indizes im Durchschnitt 
bei zivilen Flugplätzen zu einer um 1-2 dB(A) niedrigeren (weniger scharfen) Bewer-
tung des Lärmgeschehens gegenüber einer Verwendung des Lden führt. Noch gravieren-
der sieht es bei ausgeprägten Nachtflughäfen wie Köln/Bonn aus. Hier verschafft die 
Lärmbeurteilung auf Basis des Leq dem Flughafenbetreiber einen Vorteil von 4 bis 5 
dB(A) gegenüber einer Lärmbeurteilung auf der Basis des Lden. Außerdem ist die Ver-
wendung des Lden durch die EU-Umgebungslärmrichtlinie verbindlich für die Erstellung 
von Lärmkarten vorgeschrieben. Diese Lärmkarten müssen auch für alle Großflughäfen 
(mehr als 50.000 Flugbewegungen pro Jahr) bis spätestens 30.6.2007 vorliegen. Die 
Anwendung von unterschiedlichen Lärmindizes (Leq für die Festsetzung des Lärm-
schutzbereiches bzw. Lden für die Lärmkarten), schafft nur unnötige Mehrarbeit bzw. 
Kosten und verhindert die nötige Transparenz.  

• Die Festlegung der Lärmschutzbereiche beruht auf einer Prognose von 10 Jahren, er-
fasst aber nicht einen denkbaren Endausbau des Flugplatzes. Durch eine Nichtberück-
sichtigung des denkbaren Endausbaus werden jedoch Bauwillige im Umfeld von Flug-
häfen nicht hinreichend auf das künftige Lärmproblem aufmerksam gemacht. Damit 
werden bereits heute Lärmsanierungsfälle von morgen geschaffen. Sinnvoll wäre des-
halb die Einführung einer Schutzzone 3, in der ausschließlich Planungsbeschränkungen 
für die Regional- und Bauleitplanung geregelt werden sollen. Eine solche Schutzzone 3 
ist auch Bestandteil des Gesetzentwurfes der Länderarbeitsgemeinschaft Immissions-
schutz vom 12.9.2000.  

• Es fehlen nach wie vor deutlichere Rechtsfolgen für die Tag- und Nacht-Schutzzone 2. 
Auch der Gesetzentwurf sieht für diese Zonen lediglich ein Bauverbot für schutzbedürf-
tige Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime, Schulen und 
Kindergärten) vor, von dem im öffentlichen Interesse abgewichen werden kann. Woh-
nungen und ausnahmsweise errichtete schutzbedürftige Einrichtungen müssen bestimm-
ten Schallschutzanforderungen genügen. Aus Sicht der Umwelt- und Lärmschutzver-
bände sollte eine Regelung getroffen werden, dass für die Schutzzonen 2 mittelfristig 
die gleichen Rechtsfolgen gelten wie für die Schutzzonen 1 (Erstattungsanspruch für 
passiven Schallschutz). 

 
Bewertung der Dissenspunkte im Gesetzentwurf: 

Innerhalb der Bundesregierung sind vor allem folgende Punkte umstritten (wobei sich insbe-
sondere das Bundesverkehrsministerium und teilweise auch das Bundesverteidigungsministe-
rium gegen die Vorschläge des Bundesumweltministeriums stellt): 
• Um 5 dB(A) anspruchsvollere Lärmwerte bei Neubau und wesentliche bauliche Erweite-

rung gegenüber bestehenden Flugplätzen. 
• Lärmwerte für die Nacht bei bestehenden und neuen bzw. wesentlich baulich erweiterten 

Flugplätzen. 
• Anwendung der 100-100-Regelung bei der Festlegung des Lärmschutzbereiches. 
• Verbot des Baus von Wohnungen sieben Jahre nach der Festsetzung des Lärmschutzberei-

ches. 
 
Aus Sicht der Umwelt- und Lärmschutzverbände stellen die vom Bundesumweltministerium 
vorgeschlagenen Lärmwerte für bestehende Flughäfen bereits ein starkes Entgegenkommen 
an die Luftverkehrswirtschaft dar. Neue Lärmwerte in den Schutzzonen sollten sich an den 
neuesten Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung orientieren. Danach gilt: 
• Bei Fluglärmbelastungen mit einem Mittelungspegel von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) 

nachts – berechnet als Leq(3) – wird die Grenze zur erheblichen Belästigung erreicht. 



• Bei Fluglärmbelastungen von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts sind aus medizinischer 
Sicht Gesundheitsbeeinträchtigungen zu befürchten. 

• Bei Fluglärmbelastungen oberhalb von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts sind Gesund-
heitsbeeinträchtigungen in Form von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erwarten. 

• Bei Fluglärmbelastungen von 45 dB(A) und mehr nachts sind erhebliche Schlafstörungen 
zu erwarten. 

Um eine Gesundheitsschädigung von Flughafenanwohnern auszuschließen, sollte demnach 
für die Tag-Schutzzone 1 ein maximaler Wert von 60 dB (A) – berechnet als Leq(3) – einge-
führt werden. Für die Nacht-Schutzzone 1 sollte der Wert 45 dB (A) nicht überschreiten, um 
erhebliche Schlafstörungen zu vermeiden. Ein Wert von Leq3= 45 dB(A) wurde auch im alten 
Referentenentwurf des BMU vom 15.11. 2000 für die Nachtschutzzone vorgeschlagen, taucht 
aber nun nur in der Nacht-Schutzzone 2 für neue oder wesentlich baulich erweiterte Flugplät-
ze auf. 
Der Gesetzentwurf nimmt demnach erhebliche Belästigungen der Anwohner von Flugplätzen 
bewusst in Kauf. Damit verfehlt das Gesetz auch wesentliche Grundsätze, wie sie im Bundes-
Immissionsschutzgesetz festgeschrieben sind, nämlich die Vermeidung von Gefahren, erheb-
lichen Belästigungen und erheblichen Nachteilen. 
Teilweise wird dieser Missstand dadurch wett gemacht, dass das Gesetz die Anwendung der 
100-100-Regelung bei der Festsetzung der Lärmschutzbereiche vorsieht. Die 100-prozentige 
Berücksichtigung der Betriebsrichtungen wird von der Flugverkehrslobby scharf bekämpft. 
Sie stellt aus Sicht der Umwelt- und Betroffenenverbände aber einen unverzichtbaren Be-
standteil eines fortschrittlichen Gesetzes dar. Die Anwendung der 100-100-Regelung ist au-
ßerdem bereits vielfache Praxis der Immissionsschutzbehörden (z.B. Planfeststellungsverfah-
ren am Flughafen München, Regionalplanung in Hessen). 
Positiv am Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums ist, dass erstmals die Nacht-
schutzzonen auch mit Hilfe eines Maximalpegel-Kriteriums (maximale Anzahl von Einzel-
schallereignissen am Ohr des Schläfers) definiert werden. Der Entwurf sieht bei bestehenden 
Flugplätzen einen LAmax = 6 mal 57 dB(A) bei der Nachtschutzzone 1 und einen LAmax = 4 mal 
55 dB(A) bei der Nachtschutzzone 2 vor. Für neue und wesentlich baulich erweiterte Flug-
plätze soll der LAmax bei 6 mal 53 dB(A) bei der Nachtschutzzone 1 und bei 4 mal 52 dB(A) 
bei der Nachtschutzzone 2 liegen. Aus Sicht des VCD sollten die Maximalpegel am Ohr des 
Schläfers allerdings 4 mal 52-53 dB(A) nicht überschreiten. 
Ebenfalls ein weites Entgegenkommen an die Luftverkehrswirtschaft stellt die lange zeitliche 
Streckung des Inkrafttretens der Pflicht zur Kostenerstattung durch Flughafenbetreiber an 
Grundstückseigentümer dar. Die Lärmbetroffenen warten teilweise bereits seit über 30 Jahren 
auf eine Erstattung von Aufwendungen für baulichen Schallschutz. Nun müssen die Betroffe-
nen teilweise bis zu dreizehn Jahre nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle warten, bis der Er-
stattungsanspruch vollständig greift. Denn bei Grundstücken, die nur aufgrund des Maximal-
pegelkriteriums der Nacht-Schutzzone 1 zugeordnet werden, soll die Pflicht zur Kostenerstat-
tung erst elf Jahre nach Festsetzung des Lärmschutzbereiches (dies kann bis zu zwei Jahre 
nach Inkrafttreten des Gesetzes sein) greifen. Eine sofortige Entschädigung nach Festsetzung 
des Lärmschutzbereiches sieht der Gesetzentwurf für bestehende zivile Flugplätze nur bei 
einem Dauerschallpegel LAeq Tag über 70 dB(A) vor. Bei neuen bzw. wesentlich baulich erwei-
terten Flugplätzen greift ein sofortiger Erstattungsanspruch nur bei LAeq Tag über 65 dB(A). 
Nach der Rechtssprechung zum Flughafen München II ist dagegen bereits bei einem Wert von 
64 dB(A) die Entschädigung des Außenwohnbereiches vorzusehen. Nach dem Gesetzentwurf 
sollen durch einen Flughafenausbau neu Betroffene, deren Belastung bei einem Mittelungspe-
gel von 60-61 dB(A) liegt, erst neun Jahre nach Festsetzung des Lärmschutzbereiches An-
spruch auf Entschädigung haben, obwohl selbst konservative Einschätzungen eine erhebliche 
Belästigung ab einem Pegel von 60-62 dB(A) annehmen. Bei einzelnen Flughafenausbauvor-
haben sind auch niedrigere Werte festgelegt worden. Wird der Gesetzentwurf in dieser Form 



verabschiedet, dann findet eine finanzielle Begünstigung auszubauender Flugplätze gegenüber 
den vor kurzen planfestgestellten Flugplätzen statt, was aus Sicht der Umweltverbände nicht 
zu verantworten ist.  
Nach einer Kostenschätzung des Umweltbundesamtes kostet die Umsetzung des Gesetzes 500 
Millionen Euro, wobei es sich im wesentlichen um die Finanzierung von passiven Schall-
schutzmaßnahmen handelt. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen geht hin-
gegen von Kosten in Höhe von 1,5 Milliarden Euro aus. Dass die Kostenbelastung von der 
Luftverkehrswirtschaft überschätzt wird, lässt sich auch aus folgendem Umstand ableiten. 
Nach dem alten (derzeit noch gültigen) Fluglärmschutzgesetz wurde die Lärmschutzzone 2 
auf der Basis des Leq = 67 dB(A) mit einem alten Flugzeugtypenmix und damit relativ umfas-
send definiert. Neue Wohnungen mussten in dieser Schutzzone seit 1974 mit Schalldämmung 
errichtet werden, in den neuen Bundesländern galt diese Regelung seit 1990. Der Gesetzent-
wurf sieht für bestehende zivile Flugplätze nun einen Leq = 65 dB(A) für die Tag-Schutzzone 
1 mit dem entsprechenden Anspruch auf Schallschutz vor. Dabei wird sich der Lärmschutzbe-
reich für diese Tag-Schutzzone durch die Anpassung der AzB (Anleitung zur Berechnung) an 
die neuen Flugzeugtypen weitgehend mit der vorhandenen Zone 2 (Leq = 67 dB(A)) decken. 
Die Zahl der noch zu schützenden Wohnungen dürfte deshalb nicht allzu groß sein. Es kann 
sich in den alten Bundesländern nur um Wohnungen handeln, die vor 1974 errichtet worden 
sind, und in den neuen Bundesländern um Wohnungen, die vor 1990 errichtet worden sind 
und bei denen außerdem auch keine Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen durchge-
führt worden sind. 
 
Zusammenstellung durch: 
Verkehrsclub Deutschland, Helmar Pless, Eifelstr. 2, 53119 Bonn, Tel.: Email: 
helmar.pless@vcd.org, Tel.: 0228/ 98585-20. 
 
Weitere Ansprechpartner:  
 
BUND, Thorben Prenzel, Tel.: 030/ 275864-67, Email: thorben.prenzel@bund.net 

BUND, Dr. Werner Reh, Tel.: 0211/ 302005-16, Email: werner.reh@bund-nrw.org 

Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Joachim Hans Beckers, Tel.: 02102/ 93133-0, Email: 
joachimhans.beckers@t-online.de 


